
 
 

Durchführungsbestimmungen Einstufungsantrag 

 

Wir bitten darum, keine Einstufungsanträge oder sonstige Informationen über das 
Bemerkungsfeld im internen Vereinsbereich einzugeben. Eingaben, die dort vorgenommen 
werden, finden KEINE Berücksichtigung.  

Anträge müssen über das Antragsformular gestellt und für die Sommersaison bis spätestens 
10.01. und für die Wintersaison bis spätestens 01.07. schriftlich an die Geschäftsstelle gesendet 
werden. Der Sportausschuss entscheidet nach der Frist über die Anträge. Die Vereine erhalten im 
Anschluss eine Information über die jeweilige Entscheidung. 

Einstufungsanträge können nur für Neueinstufungen gestellt werden (dabei ist zu beachten, dass 
alle Spieler mit vollständigem Namen und Ranglisten- bzw. LK Position aufzulisten sind). Ferner 
müssen, die Spieler unterschreiben. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Spieler auch 
tatsächlich für die neue Mannschaft antreten werden. Die Anträge sind zu begründen und 
ausschließlich durch den Sportwart zu stellen. 
 

a) Neueinstufungen werden nur als solche gewertet, wenn neue Spieler in den Verein 
kommen. Bei Vierermannschaften müssen es mindestens drei neue Spieler sein, bei 
Sechsermannschaften mindestens vier. Eine „Umverteilung“ von bereits aktiven 
Mitgliedern des Vereins in andere Mannschaften („Neuzusammensetzung der 
Mannschaften“) wird nicht als Neueinstufung gewertet. Hier ist lediglich möglich, 
vorhandene Spielklassen mitzunehmen und für verbleibende Spieler einen Neuantrag zu 
stellen. Möchte der Verein aus einer beispielsweise bestehenden Herren 50 Mannschaft, 
die in Klasse 2 spielt, mit einem Teil der Mannschaft in die Herren 55 wechseln, so muss 
er entscheiden, ob er die Spielklasse mitnehmen möchte. Was nicht möglich ist, ist die 
Mannschaft zu teilen und im Anschluss mit beiden Mannschaften in der Klasse 2 zu 
starten. 

b) Es kann durch einzelne Neuzugänge keine Hochstufung der bestehenden Mannschaft 
erfolgen. Eine Veränderung der Liga ist nur durch Spielen möglich. Ausnahme bildet die 
Abstufung einer Mannschaft. Diese ist bei der Mannschaftsmeldung bei nuLiga 
anzugeben. 

c) Anträge auf Verbleib in Ligen (aufgrund beispielsweise eines möglichen knappen 
Abstieges) können keine Berücksichtigung finden. Absteiger sind in jedem Fall als solche 
zu werten. Die Auf- und Abstiegsregelungen werden vor der Saison mit Veröffentlichung 
der Gruppen bekanntgegeben und sind bindend.  

 


